
  Anlage 3 zur BV 2011/031/V 

 

Vorkalkulation der Verwaltungskosten für die 

Gewässerunterhaltungsgebühr 

 
Es wurde eingeschätzt, dass 10% der Arbeitszeit (ohne Widerspruchsbearbeitung) 

voraussichtlich für die Erhebung der Gewässerunterhaltungsgebühr benötigt werden. Die 

Personal- + Sozialausgaben für das Jahr 2012 betragen demzufolge 

 

 

 = 4.782,50 € 

 

Sachkosten eines Arbeitsplatzes  

Kosten eines Büroarbeitsplatzes ohne IT 

 

Da die Sachkosten nicht direkt zurechenbar sind (die Werte lassen sich auch nur mit einem 

hohen Erfassungsaufwand ermitteln) und keine konkreten Durchschnittswerte vorliegen, 

wurde eine Sachkostenpauschale in Höhe von 6.250,00 Euro gewählt. (lt. KGST-Bericht - 

Kosten eines Arbeitsplatzes - Nr. 8/2010 - Stand 2010/2011)  

Dieser Sachkostenzuschlag deckt folgende Kosten ab: 

  

- Raumkosten (Miete, Betriebs- und Unterhaltungskosten; Büroausstattung) 

- Geschäftskosten (Reisekosten, Zeitungen und Literatur, Büromaterial, Porto, 

Kopierer) 

- Telekommunikationskosten (Festnetz, Fax, Mobilfunk, Internet) 

 

Davon entfallen auf die Erhebung der Gewässerunterhaltungsgebühr 10,00 %  

von 6.250,00 Euro 

 

 = 625,00 € 

 

hinzukommen die IT Kosten 

 

Lt. KGSt sollte mit 3.400,00 € gerechnet werden. (lt. KGSt-Bericht - Kosten eines 

Arbeitsplatzes Nr. 8/2010 - Stand 2010/2011)  

 

Damit wären folgende Kosten abgedeckt: 

 

- Hardware 

- Software 

- Schulungskosten 

- und andere mit der Technik entstehenden Kosten 

 

 

Aufgrund der Berücksichtigung der anteiligen Arbeitszeit für die Erhebung der 

Gewässerunterhaltungsgebühr werden hiermit 10 % angesetzt.  

 

Dies ergibt               340,00 € 

 

 

 

 



  Anlage 3 zur BV 2011/031/V 

 

Vorkalkulation der Gewässerunterhaltungsgebühr für die Satzung (gültig ab 2012) 

 

Hinweise: 

 

Grundlage der Kalkulation ist der aktuelle Beitragsbescheid des 

Gewässerunterhaltungsverbandes „Kleine Elster – Pulsnitz“ und die voraussichtlichen 

Verwaltungskosten (ohne Widerspruchsbearbeitung) der Stadt Lauchhammer. 

Veranlagt wird die Stadt Lauchhammer für 7.564,2629 ha. 

 

 

 

Lt. aktuellem Beitragsbescheid sind an den Verband zu zahlen:  56.731,97 € 

Verwaltungskosten           6.704,00 € 

 

Summe:         63.435,97 € 

 

 

Beitrag in Euro je ha             8,3862 €  

 

 

 


